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V O R B E R I C H T 
 

zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Bischoffen 
 
 
 
Gemäß § 1 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haus-
haltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen. Nach § 6 GemHVO soll der Vorbe-
richt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 
unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Im Rahmen der Bestimmungen des 
§ 6 GemHVO ist dieser Vorbericht wie folgt gegliedert: 
 
 
I. a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015 
 b) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016 
 c) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017 
 d) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018 
 e) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 
 f) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 
II. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 
III. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2022 
IV. Erläuterungen zum Finanzhaushalt und Investitionsplan 2022 
V. Kassenlage 
VI. Entwicklung der Schulden 
VII. Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen 
VIII. Umlage Abwasserverband 
IX. Umlage KommunalServiceVerband 
X. Stellenplan 
XI. Voraussichtliche Entwicklung der Gemeinde und ihrer Einrichtungen  

aufgrund der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung 
XII. Allgemeines 
 
 

I. a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015 
 

Der Jahresabschluss 2015 ist aufgestellt. Das Haushaltsjahr 2015 schließt in der 
Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 388.195,58 € ab. (ge-
planter Jahresüberschuss 13.000 €) 
 
Der Jahresüberschuss gliedert sich wie folgt auf: 
 Ordentliches Ergebnis  +345.461,97 € 
 Außerordentliches Ergebnis +  42.733,61 € 

 
Der Finanzmittelbestand hat sich im Haushaltsjahr 2015 von 617.594 € auf 552.703 
€ verringert. (geplanter Finanzmittelbestand 309.100 €) 
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 b) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016 
 

Der Jahresabschluss 2016 ist aufgestellt. Das Haushaltsjahr 2016 schließt in der 
Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 251.833,73 € ab. (ge-
planter Jahresüberschuss 28.800 €) 
 
Der Jahresüberschuss gliedert sich wie folgt auf: 
 Ordentliches Ergebnis  +261.494,21 € 
 Außerordentliches Ergebnis -     9.660,48 € 
 
Der Finanzmittelbestand hat sich im Haushaltsjahr 2016 von 552.703 € auf 
1.133.536 € erhöht. (geplanter Finanzmittelbestand 504.400 €). Die Abweichung re-
sultiert ursächlich aus noch nicht kassenwirksamen Auszahlungen für Maßnahmen 
die noch nicht umgesetzt worden sind oder sich teilweise in der Umsetzung befin-
den.  
 
Der Darlehensschuldenstand der Gemeinde Bischoffen beträgt zum Ende des Jah-
res 2016 ca. 1.273.958 €. Per 31.12.2016 besteht keine Liquiditätskreditinan-
spruchnahme.  

 
c) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017 
 
Der Jahresabschluss 2017 ist aufgestellt. Das Haushaltsjahr 2017 schließt in der 
Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 438.825,17 € ab. (ge-
planter Jahresüberschuss 27.500 €) 
 
Der Jahresüberschuss gliedert sich wie folgt auf: 
 Ordentliches Ergebnis  +345.822,63 € 
 Außerordentliches Ergebnis +  93.002,54 € 
 
Der Finanzmittelbestand hat sich im Haushaltsjahr 2017 von 1.133.536 € auf 
2.207.100 € erhöht. (geplanter Finanzmittelbestand 1.129.700 €). Die Abweichung 
resultiert ursächlich aus noch nicht kassenwirksamen Auszahlungen für Maßnah-
men die noch nicht umgesetzt worden sind oder sich teilweise in der Umsetzung 
befinden.  
 
Der Darlehensschuldenstand der Gemeinde Bischoffen beträgt zum Ende des Jah-
res 2017 ca. 1.163.655 €. Per 31.12.2017 besteht keine Liquiditätskreditinan-
spruchnahme.  

 
d) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018 
 
Der Jahresabschluss 2018 ist aufgestellt. Das Haushaltsjahr 2018 schließt in der 
Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 119.055,74 € ab. (ge-
planter Jahresüberschuss 43.400 €) 
 
Der Jahresüberschuss gliedert sich wie folgt auf: 
 Ordentliches Ergebnis  +  74.275,80 € 
 Außerordentliches Ergebnis +  44.779,94 € 
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Der Finanzmittelbestand hat sich im Haushaltsjahr 2018 von 2.207.100 € auf 
2.721.200 € erhöht. (geplanter Finanzmittelbestand 1.996.100 €). Die Abweichung 
resultiert ursächlich aus noch nicht kassenwirksamen Auszahlungen für Maßnah-
men die noch nicht umgesetzt worden sind oder sich teilweise in der Umsetzung 
befinden.  
 
Der Darlehensschuldenstand der Gemeinde Bischoffen beträgt zum Ende des Jah-
res 2018 ca. 615.332 €. Per 31.12.2018 besteht keine Liquiditätskreditinanspruch-
nahme.  

 
e) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 
 
Der Jahresabschluss 2019 ist aufgestellt. Das Haushaltsjahr 2019 schließt in der 
Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 627.410,61 € ab. (ge-
planter Jahresüberschuss 85.700 €) 
 
Der Jahresüberschuss gliedert sich wie folgt auf: 
 Ordentliches Ergebnis  +  405.537,43 € 
 Außerordentliches Ergebnis +  221.873,18 € 
 
Der Finanzmittelbestand hat sich im Haushaltsjahr 2019 von 2.721.200 € auf 
2.771.600 € erhöht. (geplanter Finanzmittelbestand 2.569.500 €). Die Abweichung 
resultiert ursächlich aus noch nicht kassenwirksamen Auszahlungen für Maßnah-
men die noch nicht umgesetzt worden sind oder sich teilweise in der Umsetzung 
befinden.  
 
Der Darlehensschuldenstand der Gemeinde Bischoffen beträgt zum Ende des Jah-
res 2019 ca. 472.312 €. Per 31.12.2019 besteht keine Liquiditätskreditinanspruch-
nahme 

 
f) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020 
 
Der Gemeindevorstand hat den Ausstellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2020 
am 10.05.2020 gefasst und die Gemeindevertretung am 30.08.2020 über den Jah-
resabschluss 2020 informiert. Das Haushaltsjahr 2020 schließt in der Ergebnis-
rechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 308.802,99 € ab. (geplanter 
Jahresüberschuss 22.400 €) 
 
Der Jahresüberschuss gliedert sich wie folgt auf: 
 Ordentliches Ergebnis  +  226.923,54 € 
 Außerordentliches Ergebnis +    81.879,45 € 
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Der Finanzmittelbestand hat sich im Haushaltsjahr 2020 von 2.771.600 € auf 
3.840.000 € erhöht. (geplanter Finanzmittelbestand 3.434.000 €). Die Abweichung 
resultiert ursächlich aus noch nicht kassenwirksamen Auszahlungen für Maßnah-
men die noch nicht umgesetzt worden sind oder sich teilweise in der Umsetzung 
befinden.  
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Die Bilanzsumme beträgt 36.943.750,70 €. Der Darlehensschuldenstand der Ge-
meinde Bischoffen beträgt zum Ende des Jahres 2020 ca. 464.683 €.  
Per 31.12.2020 besteht keine Liquiditätskreditinanspruchnahme. 
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II. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 

 
 
Der am 30. November 2020 von der Gemeindevertretung der Gemeinde Bischoffen 
verabschiedete Haushaltsplan 2021 wurde 
 

im Ergebnishaushalt 
 

im ordentlichen Ergebnis 
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf     7.019.400,00 EUR 
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   7.256.800,00 EUR 
mit einem Saldo von        -237.400,00 EUR 
 
im außerordentlichen Ergebnis 
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf          72.500,00 EUR 
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                 0,00 EUR 
mit einem Saldo von           72.500,00 EUR 
 
mit einem Fehlbedarf von         -164.900,00 EUR 

 
im Finanzhaushalt 
 

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf          90.800,00 EUR 
 
und dem Gesamtbetrag der 
 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf       777.900,00 EUR 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf    1.703.000,00 EUR 
mit einem Saldo von        -925.100,00 EUR 

 
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf         44.600,00 EUR 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf         44.600,00 EUR 
mit einem Saldo von                    0,00 EUR 
 
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 834.300 EUR 
 
festgesetzt. 
 
Der Haushaltsvollzug im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 bewegt sich im Rah-
men des Haushaltsplans 2021 (Verweis auf den Bericht über den Stand des Haus-
haltsvollzuges der Gemeinde Bischoffen per 30.09.2021).  
 
Das ordentliche Jahresergebnis 2021 wird sich voraussichtlich von -237.400 € um 
+170.400 € auf -67.000 € verbessern. 
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Plan Ist 30.9. 
Prognose 

31.12.
Erläuterung(en)  Gegensteuerung

in € in € in €

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 249.800 149.588 249.800

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.081.700 833.369 1.095.800  + 14.100 € Wasser- u. Abwassergebühren

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 198.600 167.631 198.600

4 52
Bestandsveränderungen und aktivierte 

Eigenleistungen
0 0 0

5 55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich 

Erträge aus gesetzlichen Umlagen 3.102.700 1.902.309 3.244.300
 + 149.700 € Gewerbesteuern                          
- 8.100 Grundsteuer B

6 547 Erträge aus Transferleistungen 154.200 69.450 154.200

7 540-543
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 

laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 
1.504.700 1.207.910 1.510.400  + 5.700 Schlüsselzuweisungen

8 546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und 

Investitionsbeiträgen
374.300 280.725 374.300

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 330.400 250.071 330.400

10 =
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 
bis 9)

6.996.400 4.861.053 7.157.800

11
62, 63, 640-

643, 647-
649, 65

Personalaufwendungen -1.873.300 -1.268.538 -1.873.300

12 644-646 Versorgungsaufwendungen -92.700 -55.000 -92.700

13 60, 61,
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen

-1.410.800 -791.503 -1.410.800

14 66 Abschreibungen -682.100 -511.575 -682.100

15 71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 

sowie besondere Finanzaufwendungen
-839.300 -626.559 -839.300

16 73

Steueraufwendungen einschließlich 
Aufwendungen aus gesetzlichen 

Umlageverpflichtungen
-2.328.900 -1.725.275 -2.328.900

17 72 Transferaufwendungen 0 0 0

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.500 -4.556 -5.500

19 =
Summe der ordentlichen 
Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)

-7.232.600 -4.983.006 -7.232.600

20 =
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 
19)

-236.200 -121.953 -74.800

21 56, 57 Finanzerträge 23.000 11.627 23.000
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufw. -24.200 -988 -15.200
23 = Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -1.200 10.639 7.800

24 =
Gesamtbetrag der ordentlichen 
Erträge (Nr. 10 und Nr 21)

7.019.400 4.872.680 7.180.800

25 =
Gesamtbetrag der ordentlichen 
Aufwendungen (Nr. 19 und Nr 22)

-7.256.800 -4.983.994 -7.247.800

26 =
Ordentliches Ergebnis          (Nr. 
24 und Nr. 25)

-237.400 -111.314 -67.000

27 59 Außerordentliche Erträge 72.500 0 72.500
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

29 =
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 
27 ./. Nr. 28)

72.500 0 72.500

30 =
Jahresergebnis                   
(Nr. 26 und Nr. 29)

-164.900 -111.314 5.500

Nr. Konten Bezeichnung

Haushalt 2021

Berichtswesen - Ergebnishaushalt per 30.09.2021

 
 
 
Der Darlehensschuldenstand der Gemeinde Bischoffen beträgt Anfang des Jah-
res 2021 ca. 464.700 €. Im Haushaltsplan 2021 sind Tilgungsleistungen von 44.600 
€ sowie Kreditaufnahmen von 44.600 € vorgesehen. Ferner besteht eine Krediter-
mächtigung aus dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 115.100 €. 
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Der geplante Darlehensschuldenstand der Gemeinde Bischoffen beträgt Ende 
des Jahres 2021 somit ca. 579.800 €. Der tatsächliche Darlehensschuldenstand 
der Gemeinde Bischoffen zum Ende des Jahres 2021 beträgt voraussichtlich ca. 
421.000 €.  

 
Hierin enthalten sind zwei Restdarlehen aus dem Programm „Hessischer Investiti-
onsfond B“ für den Neubau des FFW-Stützpunktes in Niederweidbach in Höhe von 
131.750 €. Vollständige Tilgung Restdarlehen 1 in Höhe von 58.750 € bis Ende 
2023. Vollständige Tilgung Restdarlehen 2 in Höhe von 72.500 € bis Ende 2024. 
Die übrigen Restdarlehen in Höhe von ca. 289.000 € resultieren aus Sonderinvesti-
tionsprogrammen (energetische Sanierungen, KIP, usw.) des Landes Hessen. 

 
Die Gemeinde Bischoffen hat im Haushaltsjahr 2021 keinen Liquiditätskredit in 
Anspruch genommen (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Er ist lediglich als Ausfallreserve 
konzipiert und wird seit dem Haushaltsjahr 2011 nicht in Anspruch genommen. 

 
 Status der Jahresabschlüsse 
 

Status Jahresabschlüsse

§ 112 HGO § 113 HGO

Jahr
Aufstellungsbe-

schluss GVo
Beschluss GVe aktueller Status

2009 ja ja Jahresabschluss beschlossen
2010 ja ja Jahresabschluss beschlossen
2011 ja ja Jahresabschluss beschlossen
2012 ja ja Jahresabschluss beschlossen
2013 ja ja Jahresabschluss beschlossen
2014 ja ja Jahresabschluss beschlossen

2015 ja nein
Aufstellungsbeschluss gefasst               
JA durch RPA geprüft

2016 ja nein
Aufstellungsbeschluss gefasst               
JA durch RPA noch nicht geprüft

2017 ja nein
Aufstellungsbeschluss gefasst               
JA durch RPA noch nicht geprüft

2018 ja nein
Aufstellungsbeschluss gefasst               
JA durch RPA noch nicht geprüft

2019 ja nein
Aufstellungsbeschluss gefasst               
JA durch RPA noch nicht geprüft

2020 ja nein
Aufstellungsbeschluss gefasst               
JA durch RPA noch nicht geprüft  

 
 
III. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2022 

 
Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und 
Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr). Die Gliederung des Ergebnishaushal-
tes ist in § 2 GemHVO sowie dem Muster 7 zu § 2 GemHVO verbindlich geregelt 
bzw. vorgeschrieben. 
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 Erträge des Ergebnishaushaltes 
 
Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt zusammen: 
 
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte       353.800 € 
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte    1.226.600 € 
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen      207.900 € 
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen               0 € 
5. Steuern und steuerähnliche Erträge    3.321.600 € 
6. Erträge aus Transferleistungen        139.300 € 
7. Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen   1.603.500 € 
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.     379.000 € 
9. Sonstige ordentliche Erträge        308.600 € 

 
 
Zu 1. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich aus: 

 
Erlöse aus Holzverkäufen      334.800 € (Vorjahr 230.800 €) 
Sonstige Erlöse aus Mittagsverpflegung Kita     19.000 € (Vorjahr   19.000 €) 
 
 

Zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte 
Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches 
Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich festgelegter Gegenleis-
tung zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte be-
zieht sich auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Verwaltungsgebühren 
sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung 
eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für 
Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen 
sind hier vor allem die Gebühren, die im Einwohnermeldeamt, Ordnungsamt, Stan-
desamt oder Bauamt für Dienstleistungen anfallen.  
 
Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleis-
tung für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen erhoben 
werden. Zu dieser Kategorie gehören u.a. die Kindergartengebühren. 

 
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich u.a. wie folgt zusammen: 
 
Verwaltungsgebühren       29.900 € (Vorjahr   29.400 €) 
Bestattungsgebühren       40.100 € (Vorjahr   40.100 €) 
Elternbeiträge (Kindertagesstätte)     56.800 € (Vorjahr   56.800 €) 
Wassergebühren      371.100 € (Vorjahr 335.000 €) 
Abwassergebühren      701.100 € (Vorjahr 587.800 €) 
Erträge aus Vermietung DGH        7.500 € (Vorjahr     7.500 €) 
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen    15.000 € (Vorjahr   20.000 €) 
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Zu 3. Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge verstanden, die 
von Dritten (Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden, Zweckverbände, verbundene 
Unternehmen) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden. Im Haushaltsjahr 
sind insgesamt 207.900 € an Kostenersatzleistungen veranschlagt. Hierunter fallen 
u. a. die Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den KommunalService-
Verband von 49.200 €, die Erstattung von Hausanschlusskosten von 20.000 €, die 
Kostenerstattungen im Bereich der Abfallentsorgung von 9.000 €. Die Erstattung 
von Personalkosten (für Leistungen des Bauhofs und der Verwaltung) von 75.200 € 
durch den Eigenbetrieb Erholungsregion Aartalsee. Die Erstattung vom Land Hes-
sen in Höhe von 20.000 € für Wegebau. 

 
 
Zu 4. Im vorliegenden Haushaltsplan sind keine Bestandsveränderungen und aktivier-

ten Eigenleistungen geplant. 
 
 

Zu 5. Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den Er-
trägen aus gesetzlichen Umlagen betragen insgesamt 3.321.600 € und setzen 
sich wie folgt zusammen: 

 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.008.100 € (Vorjahr 1.916.800 €) 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer     133.400 € (Vorjahr    144.100 €) 
Grundsteuer A          13.200 € (Vorjahr      14.200 €) 
Grundsteuer B        360.100 € (Vorjahr    360.100 €) 
Gewerbesteuer        790.000 € (Vorjahr    650.000 €) 
Spielapparatesteuer              100 € (Vorjahr        1.000 €) 
Hundesteuer           16.700 € (Vorjahr       16.500 €) 
 
 

Zu 6. Die Erträge aus Transferleistungen in Höhe von 139.300 € betreffen die Aus-
gleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz. 

 
 
Zu 7. Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und all-

gemeine Umlagen in Höhe von insgesamt 1.603.500 € ergänzen die eigenen Er-
träge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertrage-
nen Aufgaben benötigt. Als größter Posten schlägt sich hier die Schlüsselzuwei-
sung des Landes (Kommunaler Finanzausgleich KFA) in Höhe von 1.166.300 € 
(Vorjahr 1.081.600 €) nieder. Weitere größere Positionen sind Zuweisungen vom 
Land für die Freistellung von Gebühren ab dem 3. Lebensjahr und die HessKiföG-
Förderung) in Höhe von 370.300 €, Zuweisungen des Lahn-Dill-Kreises für drei In-
tegrationsmaßnahmen in der Kita in Höhe von 63.600 €.  

 
 
Zu 8. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisun-

gen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen betragen 379.000 €. Während auf 
der Aufwandsseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als 
Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, müssen anderseits die erhaltenen 
Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert und ertragswirksam über 
die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden. So sind z. B. 
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alle erhaltenen Erschließungs- und Straßenbeiträge sowie weitere investive Zu-
schüsse zu passivieren.  
 
 

Zu 9. Zu den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ in Höhe von 308.600 € gehören u. a. 
Erlöse aus Forstnebennutzung von 2.000 €, Erlöse aus Vermietung und Verpach-
tung von 24.000 €, Erlöse aus der Verpachtung von Flächen in Höhe von 165.300 € 
(hierin enthalten ca. 146.000 € für die Verpachtung kommunaler Flächen an die 
Windpark Lahn-Dill-Bergland Mitte GmbH) sowie die Konzessionsabgabe (Strom-
versorgung) in Höhe von 81.900 €. In dieser Position sind weiterhin Erträge aus der 
Auflösung von Rückstellungen für Jahresabschlussprüfungsgebühren in Höhe von 
20.000 € enthalten. Die Rückstellungen wurden in Vorjahren gebildet. 
 
 
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 
 
Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt zusammen: 
 
10. Personalaufwendungen      2.100.700 € 
11. Versorgungsaufwendungen        117.700 € 
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   1.388.000 € 
13. Abschreibungen             694.500 € 
14. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse     723.700 € 
15. Steueraufwendungen      2.508.200 € 
16. Transferaufwendungen                    0 € 
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen           5.300 € 

 
Zu 10. Die Personalaufwendungen in Höhe von 2.100.700 € beinhalten die Dienstbezüge 

und Entgelte der Beamten und Arbeitnehmer/innen incl. Leistungs- und Weih-
nachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatz-
versorgungskasse sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen 
Unfallversicherung (einschl. Forst und Kindertagesstätte). Die geplanten Personal-
kosten sind gegenüber dem Vorjahr um ca. 227.400 € gestiegen. Siehe hierzu Er-
läuterungen unter X Stellenplan. In die Personalkosten sind ca. 1,8 % Gehaltsteige-
rungen für den Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst eingerechnet. Die Personal-
kosten für drei Integrationsmaßnahmen (60 Wochenstunden) sind ebenfalls enthal-
ten. Die Personalkosten für die Integrationsmaßnahmen werden teilweise durch Zu-
schüsse des Lahn-Dill-Kreises gedeckt.  
 
In den Personalaufwendungen sind weiterhin Personalkosten in Höhe von 41.000 € 
(Vorjahr 42.200 €), für die im Rahmen einer Personalgestellung an den Kommu-
nalServiceVerband (KSV) abgeordnete Mitarbeiterin, enthalten. Die Personalauf-
wendungen werden vom KSV erstattet. 

 
Zu 11. Die Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 117.700 € beinhalten 

Aufwendungen zur Versorgungskasse für ausgeschiedene und aktive Beamte so-
wie eine Zuführung zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 19.000 €. 

 
Zu 12. Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen beträgt im Haushaltsjahr 2022 ins-

gesamt 1.388.000 €.  
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Hierzu zählen u.a.:  
 
 Aufwendungen für Material und Energiebezug (z.B. Büromaterial, Strom, Heizöl, 

Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten etc.) 
 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung 
 Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Fremdinstandhaltung, externe 

Bauleitplanungskosten, Wartungskosten, Fremdentsorgungskosten) 
 Miet- und Pachtkosten, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge 
 Lizenzen und Konzessionen 
 Prüfungs-, Beratungs-, Rechtsschutz-, und Sachverständigenkosten 
 Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten 
 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Wer-

bung z.B. Portokosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, 
Verfügungsmittel, Ehrungen, Repräsentationen, Aus- und Fortbildungskosten. 
 

Der geplante Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist gegenüber dem Vorjahr 
um 22.800 € gesunken. Für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen im 
Bereich der gemeindlichen Kindertagesstätte, der Feuerwehrgerätehäuser, der 
Friedhofsanlagen und der Dorfgemeinschaftshäuser sind Aufwendungen in Höhe 
von 64.000 € (Vorjahr 136.000 €) veranschlagt. Weiterhin sind für die Instandhal-
tung von technischen Anlagen Aufwendungen in Höhe von 92.300 € (Vorjahr 
90.900 €) eingeplant. Für Fremdleistungen im Bereich Forst (Holzeinschlag u.a.) 
sind Mittel in Höhe von 198.200 € (Vorjahr 200.000 €) eingeplant 

 
 
Zu 13. Die ermittelten Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 

694.500 € (Vorjahr 682.100 €). 
 
 
Zu 14. Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fi-

nanzaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 723.700 € (Vorjahr 
839.300 €). Hierzu zählen u.a. der Zuschuss an den evangelischen Kindergarten 
Bischoffen in Höhe von 245.700 € (Vorjahr 268.900 €), die Zuweisung an den KSV 
in Höhe von 72.300 €, die Zuweisung an den Abwasserverband „Oberes Aartal“ von 
331.000 € sowie die Beförsterungskosten an Hessen-Forst in Höhe von 31.900 €.  

 
 
Zu 15. Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen 

Umlageverpflichtungen in Höhe von insgesamt 2.508.200 € sind gegenüber dem 
Vorjahr (2.328.900 €) um 179.300 € gestiegen und beziehen sich auf folgende Posi-
tionen: 
 
Kreisumlage      1.676.000 € (Vorjahr 1.470.800 €) 
Schulumlage         703.900 € (Vorjahr    745.100 €) 
Gewerbesteuerumlage         80.000 € (Vorjahr      75.200 €) 
Heimatumlage          48.300 € (Vorjahr      37.800 €) 

 
 
Zu 16. Transferaufwendungen sind nicht veranschlagt. 
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Zu 17. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 5.300 € 
gehören die sogenannten betrieblichen Steuern, wie die von der Gemeinde zu zah-
lenden Grundsteuern A und Grundsteuern B sowie die Kfz-Steuern. 

 
Im Haushaltsplan sind ebenfalls Finanzerträge, Zinsen und ähnliche Aufwen-
dungen sowie außerordentliche Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen. 
Die Finanzerträge betragen im Haushaltsplan 2022 insgesamt 19.500 € (Vorjahr 
23.000 €) und gliedern sich u.a. wie folgt auf: 
 
Bürgschaftsprovision (Patronatserklärung, EAM)     9.000 € (Vorjahr 10.200 €) 
Säumniszuschläge          3.500 € (Vorjahr   3.500 €) 
Mahngebühren          3.500 € (Vorjahr   3.500 €) 
Verzinsung Steuernachforderungen       2.500 € (Vorjahr   4.800 €) 
Stundungszinsen             900 € (Vorjahr      900 €) 

 
Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsplan 2022 ins-
gesamt 11.100 € (Vorjahr 24.200 €) und gliedern sich wie folgt auf: 
 
Zinsen für Kredite u. Kontokorrentkonten             0 € (Vorjahr 11.500 €) 
Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme        400 € (Vorjahr   2.000 €) 
Kredit- und Überziehungsprovisionen          500 € (Vorjahr      500 €) 
Verzinsung Steuererstattungen        1.300 € (Vorjahr   1.300 €) 
Auflösung ARAP Zinsanteile u. Disagio       8.900 € (Vorjahr   8.900 €) 

 
Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 127.300 € beinhalten die Auflösung 
von Instandhaltungsrückstellungen im Bereich der Dorfgemeinschaftshäuser in Hö-
he von 126.800 € und einen Pauschalansatz in Höhe von 500 €. 
 
 

IV. Erläuterungen zum Finanzhaushalt und Investitionsplan 2022 
 
Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzah-
lungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitions-
tätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit. Investitionen, für die im Haushaltsplan 
2022 Mittel in Höhe von insgesamt 4.561.100 € (Vorjahr 1.703.000 €) veranschlagt 
sind, beziehen sich insbesondere auf folgende Einzelmaßnahmen (ab 15.000 €): 

 

Nr. 
Produkt- 

Nr. 
Projekt- 

Nr. 
Bezeichnung der Investitionsmaßnahme 

Betrag 
(alle Werte 

in Euro) 
1 11112 111003 Erwerb von Grundstücken 405.900 

2 12601 126004 Maßnahmen Hochwasserschutz 
Ortslage Bischoffen 

104.800 

3 12601 126005 Planungskosten Um-/Anbau FFW Gerätehaus 
OT Niederweidbach 

100.000 

4 31501 31501 Baukostenzuschuss Seniorenheim  
OT Bischoffen 

27.700 

5 54101 541203 Erschließung Gewerbegebiet OT Bischoffen 1.278.000 
6 54101 541012 Baumaßnahme grundhafte Sanierung 

Ortsdurchfahrt Wilsbach 
889.500 
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7 54101 541013 Baukosten Stichstr. „Heideblick“ 
OT Bischoffen 

166.000 

8 54101 541014 Baukosten Baugebiet „Über dem Salzweg“ 
OT Roßbach 

240.100 

9 54101 541015 Baukosten Baugebiet „Hinter dem Bückling II“ 
OT Wilsbach 

486.500 

10 54101 541016 Baukosten Äußere Erschließung  
Hofacker/Pitzenwiese OT Niederweidbach 

299.500 

11 55201 552201 Umlegung Weidbach und Gelände- 
modellierung OT Niederweidbach 

210.000 

 
Die Gemeinde Bischoffen erhält im Zuge der „Hessenkasse“ einen Zuschuss in Hö-
he von 750.008,00 €. Der Zuschuss wurde im Haushalt 2020 für die Gegenfinanzie-
rung der Erschließung des Gewerbegebietes im Ortsteil Bischoffen eingeplant. Die 
Wi-Bank hat nach Beantragung der Fördermittel am 18.05.2021 mitgeteilt, dass ei-
ne Förderung von Infrastruktureinrichtungen, bei denen Beiträge lt. Satzung erho-
ben werden, nicht möglich ist.  
 
Im Investitionsplan 2022 sind die Fördermittel aus der „Hessenkasse“ zur Gegenfi-
nanzierung folgender Maßnahmen eingeplant: 
 
- Neubeschaffung Multifunktionskopierer, Server und Hardware    34.100 € 
- Um-/Anbau Feuerwehrgerätehaus Niederweidbach   484.900 € 
- Umlegung Weidbach       231.000 € 
 
 

V. Kassenlage 
 
Die Haushaltssatzung 2022 sieht in § 4 einen Höchstbetrag in Höhe von 320.000 € 
vor (Vorjahr 320.000 €).  
 
Bei der mittelfristigen Finanzrechnung 2022 bis 2025 ist zu berücksichtigen, dass 
noch nicht kassenwirksame Auszahlungen nach Umsetzung der Maßnahmen zu 
Mittelabflüssen führen und die geplanten Endbestände an Zahlungsmitteln am Ende 
der Folgehaushaltsjahre reduzieren. Eine Auswertung/Darstellung der mittelfristigen 
Finanzplanung 2022 incl. noch nicht kassenwirksamer Auszahlungen ist im Register 
9 c angefügt. Weiterhin besteht noch eine Kreditermächtigung aus dem Haushalts-
jahr 2021 in Höhe von ca. 44.600 €. 
 
Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der Bestand an flüssigen 
Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, nach dem Durchschnitt der drei 
dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre, belaufen. Der durchschnittliche Be-
stand beträgt 122.600 € (§ 106 HGO). Die Verpflichtung wird im Haushaltsjahr er-
füllt (§ 6 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO) 
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Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit
Vorjahr Planzahl 2021 6.514.800,00 €        
Vorvorjahr Ist 2020 6.044.953,53 €        
3. Vorjahr Ist 2019 5.822.154,57 €        
Summe 18.381.908,10 €      
Durchschnitt 6.127.302,70 €        
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve 122.546,05 €           
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres 0 760.300,00 €           
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja  
 

 
VI.  Entwicklung der Schulden (incl. Kreditermächtigungen) 

 
Der geplante Schuldenstand der Gemeinde Bischoffen im Haushalt 2021 beträgt 
Ende des Jahres 2021 ca. 579.800 €. Der geplante Schuldenstand der Gemeinde 
Bischoffen beträgt Anfang des Jahres 2022 ca. 464.700 €. Die Differenz gegenüber 
dem geplanten Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 resultiert aus 
nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen in Höhe von 115.100 € aus 
dem Haushaltsjahr 2020.  
 
Der tatsächliche Darlehensschuldenstand der Gemeinde Bischoffen zum Anfang 
des Jahres 2022 beträgt voraussichtlich ca. 421.000 €. Weiterhin besteht eine Kre-
ditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 44.600 €. Hieraus er-
rechnet sich der geplante Schuldenstand zum Anfang des Jahres 2022 in Höhe von 
ca. 465.600 €. Für das Jahr 2022 sind Tilgungsleistungen von 43.700 € sowie Kre-
ditaufnahmen von 0 € vorgesehen, sodass der geplante Schuldenstand zum Ende 
des Jahres 2022 voraussichtlich ca. 421.900 € betragen wird.  

 
Im Haushaltsjahr werden keine Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlun-
gen im Zusammenhang mit Förderprogrammen eingesetzt. (§ 6 Abs. 2, Nr. 5 
GemHVO) 
 

 
VII.  Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen 

 
Die Gemeinde hat Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen und des au-
ßerordentlichen Ergebnisses gebildet. Rückstellungen wurden gebildet für Versor-
gungsansprüche, Beihilfeverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen und Überstunden 
sowie Prüfungsgebühren für Jahresabschlüsse. Auf die Übersicht über den voraus-
sichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (Register 10 c) wird verwie-
sen. 

 
Flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von 
Rückstellungen werden im Haushaltsjahr nicht eingesetzt.  
(§ 6 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) 
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VIII.  Umlage Abwasserverband 
 
Mitgliedsbeiträge (Umlagen) werden nach §§ 30 ff. der Verbandssatzung nach der 
Anzahl der Einwohner der Mitgliedsgemeinden erhoben. Für das Haushaltsjahr 
2022 sind die Mitgliedsbeiträge wie folgt veranschlagt. 
 
Gemeinde        2020        2021          2022  
Bischoffen  295.172,30 €  325.222,50 €    330.973,20 € 
Hohenahr  472.620,25 €  474.046,00 €    481.988,40 € 
Siegbach  229.707,45 €  253.231,50 €    255.038,40 € 
Summe  952.500,00 €         1.052.500,00 €          1.068.000,00 € 
 
Die Beiträge sind von 266.235,75 € (2019) um 64.737,45 € auf 330.973,20 € (2022) 
gestiegen. 

IX.  Umlage KommunalServiceVerband 
 

Die Verbandsumlage wird gemäß § 23 Abs. 4 der Satzung des KSV nach Ablauf ei-
nes Jahres durch die Gesamtanzahl der Buchungsfälle ermittelt und nach der An-
zahl der einzelnen Buchungsfälle auf die Mitglieder umgelegt. Für das Haushalts-
jahr 2022 ist eine Verbandsumlage in Höhe von 72.300 € veranschlagt. 
 

 
X. Stellenplan 

 
Im Bereich der Kasse erfolgt eine Personalgestellung im Umfang von 0,8 Stellen an 
den KommunalServiceVerband. Der Gemeinde Bischoffen werden die Personalkos-
ten vom KommunalServiceVerband vollständig erstattet.  
 
Um die Fachkräftesituation in Kitas zu verbessern, wurde die gesetzlich vorge-
schriebene Berechnung des Mindestpersonalbedarfs so verändert, dass mehr 
Fachkraftkapazitäten zur Verfügung stehen. Dabei wurden die im Hessischen Kin-
der- und Jugendhilfegesetzbuch kalkulierten Ausfallzeiten für Urlaub, Krankheit und 
Fortbildungen von 15 auf 22 Prozent erhöht. Um die Kita-Leitungen zu stärken, 
schreibt das Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch erstmals einen festen 
Zeitanteil für die Leitung einer Kita in Höhe von 20 Prozent fest. Die Leitung ist dann 
in diesem Umfang vom Gruppendienst freigestellt. Aus vorgenannten Gründen ist 
im Stellenplan die Aufstockung von 9 Stellen auf 10,5 Stellen vorgesehen. 
 
Im Bereich des Bauhofes ist zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit bei der Was-
serversorgung und beim Winterdienst eine zusätzliche Stelle EG 6 vorgesehen. 
 

XI. Voraussichtliche Entwicklung der Gemeinde und ihrer Einrichtungen auf-
grund der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung 

 
Einwohner am 31.12.2000  3.536 
Einwohner am 31.12.2010  3.439 
Einwohner am 30.06.2021  3.322  

 
Die Einwohnerzahl im Gemeindegebiet ist im Zeitraum der letzten 21 Jahre um 6,1 
% zurückgegangen. Die Hessen Agentur hat im Jahr 2011 eine Bevölkerungsvo-
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rausschätzung bis ins Jahr 2030 erstellt. Sollte diese Prognose eintreten, würde die 
Einwohnerzahl der Gemeinde Bischoffen in den nächsten 10 Jahren um weitere 
13,75 % sinken, sodass im Jahr 2030 die Einwohnerzahl bei 2.865 läge. 
 
Eine Prognose zukünftiger Erträge, Aufwendungen oder Verbindlichkeiten im Zu-
sammenhang mit der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung für das Jahr 2030 
kann zurzeit nicht getroffen werden. Es ist völlig unklar, welche technischen und 
gesellschaftlichen Entwicklungen bis dahin eintreten und welche hoheitlichen Auf-
gaben (aufgrund von gesetzlichen Vorgaben) weiterhin von den Kommunen er-
bracht werden. Erträge und Aufwendungen könnten sich im proportionalen Verhält-
nis - aber auch völlig überproportional entwickeln. Festzustellen bleibt, dass eine 
zukünftige Kommunale Verschuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten von 
einer geringeren Einwohnerzahl, mit einem höheren durchschnittlichen Lebensalter, 
aufgebracht werden müsste. (siehe nachfolgende Altersstrukturprognose) 
Altersstrukturprognose für die Gemeinde Bischoffen 
(Quelle: Hessen Agentur Bevölkerungsvorausschätzung 2011) 
 
      2009    2030 
unter 20 Jahre   19,0%   15,4% 
20 bis unter 40 Jahre  21,9%   16,3% 
40 bis unter 60 Jahre  31,6%   72,5% 23,0%   54,7% 
60 bis unter 80 Jahre  20,4%   34,5% 
80 Jahre und älter     7,1%   27,5% 10,8%   45,3% 
 
 
Die Gemeinde Bischoffen versucht mit unterschiedlichen Maßnahmen - Auswei-
sung neuer Baugebiete, Innenraumverdichtung, Ansiedelung von neuen Betrieben 
usw.- gegen den Trend der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung zu steuern. 
Weiterhin werden Investoren/Interessenten für die Umsetzung von geplanten Pro-
jekten gesucht. 

 
 
XII.  Allgemeines 
 

Einwohnerstatistik 
Stand:  
30.06.2020 

Einwohner 
Gesamtzahl: 

(Haupt-
wohnsitz) 

Veränderung 
Vorjahreszeit-

raum 

Veränderung 
letztes Halb-

jahr 

Ausländische 
Mitbürger 
(Quote) 

OT. Bischoffen 1.232 + 22 + 12  
OT. Niederweidbach 1.007 - 41 -   7  
OT. Oberweidbach    255 -   2 -   2  
OT. Roßbach    369 +   5 -   2  
OT. Wilsbach    423 + 10 -   2  
Gesamt: 3.286 -   6 -   1 153 (4,63 %) 
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Einwohnerstatistik 
Stand:  
30.06.2021 

Einwohner 
Gesamtzahl: 

(Haupt-
wohnsitz) 

Veränderung 
Vorjahreszeit-

raum 

Veränderung 
im letzten 
Halbjahr 

Ausländische 
Mitbürger 
(Quote) 

OT. Bischoffen 1.257 + 25 +   3  
OT. Niederweidbach 1.010 +   3 +   5  
OT. Oberweidbach    257 +   2 +   1  
OT. Roßbach    370 +   1 +   1  
OT. Wilsbach    428 +   5 +   4  
Gesamt: 3.322 + 36 + 14 147 (4,43 %) 
 
 
Der Gemeindevorstand wird in § 9 der Haushaltssatzung ermächtigt, über die Ver-
äußerung von Grundstücken bis zu einem Betrag in Höhe von 10.000 € im Einzelfall 
zu entscheiden. Bei der Neufassung der Hauptsatzung wird dieser Sachverhalt be-
rücksichtigt. 
 
Der Gemeindevorstand wird ferner in § 9 der Haushaltssatzung ermächtigt, in Fäl-
len der Ausübung des allgemeinen Vorkaufsrechts die keinen Aufschub dulden, 
über die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen zu entscheiden. Die Gemeindevertretung ist in der nächsten Sitzung 
über die Ausübung des allgemeinen Vorkaufsrechts zu informieren. 
 
Der Gemeindevorstand wird weiterhin in § 9 der Haushaltssatzung ermächtigt, im 
Rahmen des Stellenplans freie oder freiwerdende Stellen in Teilhaushalten in ande-
ren Teilhaushalten derselben Produktgruppe oder in anderen Produktgruppen oder 
Produktbereiche umzusetzen. 
 

 
Bischoffen, im Oktober 2021 

 
………………………………………………. 

Ralph Venohr 
Bürgermeister 


